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Landkreis Stendal

BEKANNTMACHUNG
des Landkreises Stendal

über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung für die der öffentlichen Abwasserentsorgung dienenden Anlagen, Ab-
wasserdruckleitung mit Steuerkabel in der Gemarkung Schönhausen.

Auf der Grundlage des § 9 Absatz 4 Gundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I 1993, Seite 2192), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2008 (BGBl. I  S. 2586 Nr. 61/2008), in Verbindung mit § 6 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem 
Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts- Durchführungsverordnung – SachenR-DV) vom 20. 
Dezember 1994 (BGBl. I Seite 3900) hat der 

Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Havelberg, Domplatz 1, 39539 Havelberg

beim Landkreis Stendal, Hospitalstraße 1-2 in 39576 Stendal, als untere Wasserbehörde, für 
die der öffentlichen Abwasserentsorgung dienenden Anlagen 

Abwasserdruckleitung mit Steuerkabel von der Gemarkungsgrenze Hohengöhren zur 
Kläranlage Schönhausen  und von der Kläranlage zur Elbe

die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.

Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfol-
gend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, in eige-
ner Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlagen zu nutzen, Wasser in einer Leitung über die 
Grundstücke zu führen sowie die Grundstücke zu betreten.

Die Trassenführung erstreckt sich auf nachfolgend genannte Grundstücke.

Gemeinde Schönhausen, Gemarkung Schönhausen

Flur:  6
Flurstück:  165/16, 457/165
Flur:   11
Flurstücke: 448, 447, 247

Flur:  25
Flurstücke: 45, 44, 23, 25, 26, 29, 2, 1 

Flur:  26
Flurstücke: 361, 359, 340, 341, 342, 344, 337, 324, 323, 311, 309, 308, 285, 284

Flur:  27 
Flurstücke: 1, 7, 46, 8, 47, 93, 48, 49, 50, 51, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 85, 86, 
  87, 88, 89, 90, 170, 106, 107, 115, 116, 129, 342, 338  

Hinweis:
Nach Abstimmung mit dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Alt-
mark unterliegen die Flur 25, 26 und 27 einschl. der hier genannten Flurstücke dem Bo-
denordnungsverfahren Schönhausen, Verfahrensnummer SDL 4/0275/01. Mit Datum vom 
01.09.2005 wurden die Beteiligten in den Besitz der neuen Grundstücke vorläufig eingewie-
sen und mit Datum vom 06.11.2008 wurde der Bodenordnungsplan Schönhausen bekannt 
gegeben. Mit der Planbekanntgabe erhielten alle Beteiligten die Nachweise der neu gebil-
deten Flurstücke. Die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit erfolgt 
auf diesen neuen Flurstücken, da die alten Flurstücke mit der Berichtigung der öffentlichen 
Bücher untergehen.
Da die Herstellung der Rechtsverbindlichkeit der Flurstücke im Bodenordnungsverfahren 
erst mit der Ausführungsanordnung zum Bodenordnungsplan und der damit verbundenen 
Berichtigung der öffentlichen Bücher durch das ALFF Altmark in 2010 erfolgt, kann die 
Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit erst im Anschluss beantragt werden.

Gemäß § 7 Absatz 1 der SachenR-DV werden die Antragsunterlagen vier Wochen von dem 
Tag der Bekanntmachung an, beim Landkreis Stendal, Umweltamt, Sachgebiet Wasser-
wirtschft, Hospitalstraße 1-2, 39576 Stendal, während der Sprechzeiten öffentlich ausge-
legt.
Widerspricht der Grundstückseigentümer rechtzeitig während dieser Frist, wird die Beschei-
nigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Die Dienstbarkeit ist per Gesetz entstanden. Ein Widerspruch des Grundstückseigentümers 
kann nicht damit begründet  werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grund-
stücks besteht.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom antragstellenden 
Versorgungsunternehmen dargestellte Anlage nicht richtig ist, das Grundstück gar nicht von 
der Anlage betroffen ist oder in anderer Weise als vom Antragsteller dargelegt.

Stendal, den  

In Vertretung

Annemarie Theil
1. Beigeordnete
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Vgem Arneburg-Goldbeck
Gemeinde Eichstedt Eichstedt (Altmark), 29.12.2009

E i n l a d u n g
an alle Gemeinderäte der gemeinde Eichstedt (Altmark)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur  konstituierende Sitzung des Gemeinderates Eichstedt (Altmark)
am: Donnerstag, 14.01.2010
um: 19:30 Uhr
Ort: Feuerwehrgerätehaus Eichstedt (Altmark)
lade ich Sie recht herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
TOP 1 Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste 
 und dazu bereite Mitglied   
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-
 fähigkeit   
TOP 3 Änderung und Feststellung der Tagesordnung   
TOP 4 Verpflichtung der Gemeinderatsmitglieder auf die gewissenhaf-
 te Erfüllung ihrer Amtspflichten durch das älteste Mitglied des 
 Gemeinderates   
TOP 5 Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters 
 und Übergabe der Ernennungsurkunde   
TOP 6 Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitglieds des Gemeinde-
 rates durch den Vorsitzenden   
TOP 7 Beschluss über die Gültigkeit der Gemeinderatswahl vom 
 29.11.2009 in der Gemeinde Eichstedt (Altmark)   60/006/09
TOP 8 Beschluss über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl vom 
 29.11.2009 in der Gemeinde Eichstedt(Altmark)   60/007/09
TOP 9 Wahl des Vertreters des Bürgermeisters für den Verhinde-
 rungsfall nach § 64 Abs. 1 GO LSA und für die Vertretung 
 im Gemeinderat nach § 49 Abs. 1 GO LSA   
TOP 10 Beschluss über die Geschäftsordnung des Gemeinderates 
 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)   60/001/09
TOP 11 Beschluss zur Hauptsatzung der Gemeinde Eichstedt 
 (Altmark)   60/002/09
TOP 12 Beschluss zur Bekanntmachungssatzung der Gemeinde 
 Eichstedt (Altmark)   60/003/09
TOP 13 Beschluss zur Satzung über die Gewährung einer Entschä-
 digung für den ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und ehren-
 amtlich tätige Bürger der Gemeinde Eichstedt (Altmark)   60/004/09
TOP 14 Antrag auf Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des 
 Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt   60/005/09
TOP 15 Einwohnerfragestunde   
TOP 16 Mitteilungen des Bürgermeisters, Anfragen der Gemeinderäte   

Nichtöffentlicher Teil
TOP 17 Bau-, Grundstücks- und Vergabeangelegenheiten   
TOP 17.1 Vergabe von Planungsleistungen
 Ausbau der Bahnhofstraße in der Gemeinde Eichstedt im 1. 
 und 2. BA   60/008/09
TOP 18 Vertragsangelegenheiten   
TOP 19 Rechtsfragen, Personalangelegenheiten   
TOP 20 Informationen des Bürgermeisters, Anfragen der Gemeinde-
 ratsmitglieder   
TOP 21 Schließung der Sitzung   

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

Dr. Bethge
Am Jahren ältestes Gemeinderatsmitglied

Vgem Arneburg-Goldbeck
- Der Verbandsgemeindebürgermeister - Arneburg, 28.12.2009

E i n l a d u n g
an die Verbandsgemeinderäte der VerbGem Arneburg-Goldbeck

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur  konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates
am: Montag, 18.01.2010
um: 19:00 Uhr
Ort: Goldbeck, Verwaltungsamt
lade ich Sie recht herzlich ein.
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
TOP 1 Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu 
 bereite Mitglied   
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-
 fähigkeit   

TOP 3 Änderung und Feststellung der Tagesordnung   
TOP 4 Verpflichtung der Mitglieder des Verbandsgemeinderates auf 
 die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch das an 
 Jahren älteste Mitglied des Verbandsgemeinderates   
TOP 5 Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters 
 der Verbandsgemeinde und Übergabe der Ernennungsurkunde   
TOP 6 Wahl des Vorsitzenden und zwei Stellvertreter des Verbands-
 gemeinderates gemäß § 6 Abs. 2 VerbGemG LSA   
TOP 7 Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitglieds des Verbands-
 gemeinderates durch den Vorsitzenden   
TOP 8 Beschluss über die Gültigkeit der Wahl zum Verbands-
 gemeinderat   01/001/10
TOP 9 Beschluss über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Verbands-
 gemeindebürgermeisters   01/002/10
TOP 10 Wahl eines Bediensteten zur Vertretung des Verbandsgemein-
 debürgermeisters gemäß § 64 Abs. 1 GO LSA   
TOP 11 Beschluss zur Geschäftsordnung des Verbandsgemeinderates 
 und seiner Ausschüsse   01/003/10
TOP 12 Beschluss zur Hauptsatzung der Verbandsgemeinde 
 Arneburg-Goldbeck   01/004/10
TOP 13 Beschluss zur Bekanntmachungssatzung der VerbGem 
 Arneburg-Goldbeck   01/005/10
TOP 14 Beschluss zur Satzung über die Entschädigung für ehren-
 amtlich tätige Bürger sowie über die Aufwandsentschädi-
 gung des Bürgermeisters   01/006/10
TOP 15 Mitteilung des Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates 
 über die gebildeten Fraktionen und deren Vorsitzende   
TOP 16 Verteilung der Vorsitze der beratenden Ausschüsse   
TOP 17 Benennung der Ausschussmitglieder   
TOP 18 Mitteilungen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde   
TOP 19 Anfragen der Verbandsgemeinderatsmitglieder   
TOP 20 Einwohnerfragestunde  
 
Nichtöffentlicher Teil
TOP 21 Informationen des Verbandsgemeindebürgermeisters   
TOP 22 Anfragen der Verbandsgemeinderatsmitglieder   
TOP 23 Schließung der Sitzung   

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

Dr. Lemme
Am Jahren ältestes Ratsmitglied

Vgem Arneburg-Goldbeck
Hansestadt Werben (Elbe) Hansestadt Werben (Elbe), 23.12.2009

E i n l a d u n g

an alle Stadträte der Hansestadt Werben (Elbe)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur  konstituierende Sitzung des Stadtrates der Hansestadt Werben (Elbe)
am: Dienstag, 19.01.2010
um: 19:30 Uhr
Ort: Rathaus Hansestadt Werben (Elbe)
lade ich Sie recht herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
TOP 1 Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu 
 bereite Mitglied   
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-
 fähigkeit   
TOP 3 Änderung und Feststellung der Tagesordnung   
TOP 4 Verpflichtung der Stadtratsmitglieder auf die gewissen-
 hafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch das an Jahren 
 älteste Mitglied des Stadtrates   
TOP 5 Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters 
 und Übergabe der Ernennungsurkunde   
TOP 6 Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitglieds des Stadtrates 
 durch den Vorsitzenden   
TOP 7 Beschluss über die Gültigkeit der Stadtratswahl vom 
 29.11.2009 in der Hansestadt Werben (Elbe)   70/006/09
TOP 8 Beschluss über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl vom 
 29.11.2009 in der Hansestadt Werben (Elbe)   70/007/09
TOP 9 Wahl des Vertreters des Bürgermeisters für den Verhinderungs-
 fall nach § 64 Abs. 1 GO LSA und für die Vertretung im Stadtrat   
TOP 10 Beschluss über die Geschäftsordnung des Stadtrates der 
 Hansestadt Werben (Elbe) und seiner Ausschüsse   70/001/09
TOP 11 Beschluss zur Hauptsatzung der Hansestadt Werben (Elbe)   70/002/09
TOP 12 Beschluss zur Bekanntmachungssatzung der Hansestadt 
 Werben (Elbe)   70/003/09
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TOP 13 Beschluss zur Satzung über die Gewährung einer Entschädi-
 gung für den ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und ehren-
 amtlich tätige Bürger der Hansestadt Werben (Elbe)   70/004/09
TOP 14 Antrag auf Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des 
 Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt   70/005/09
TOP 15 Einwohnerfragestunde   
TOP 16 Mitteilung des Bürgermeisters, Anfragen der Stadträte   

Nichtöffentlicher Teil
TOP 17 Bau-, Grundstücks- und Vergabeangelegenheiten   
TOP 18 Vertragsangelegenheiten   
TOP 19 Rechtsfragen, Personalangelegenheiten   
TOP 20 Informationen des Bürgermeisters, Anfragen der Stadtrats-
 mitglieder   
TOP 21 Schließung der Sitzung   

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

H.-D. Görtzen
An Jahren ältestes Stadtratsmitglied

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

Einladung 
zur konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates Elbe-Havel-Land

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie recht herzlich zur konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates der 
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 

 am Mittwoch, den 13.01.2010
 um 19.30 Uhr
 in den Sitzungssaal der Verbandsgemeinde  Elbe-Havel-Land, 
 Fontanestr. 6, Schönhausen 
einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des 
 Verbandsgemeinderates
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Feststellen von Hinderungsgründen 
4. Verpflichtung der Verbandsgemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
 Amtspflichten durch das an Jahren älteste dazu bereite Mitglied des Verbandsge-
 meinderates (Pflichtbelehrung) 
5. Wahl des Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates 
6. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Verbandsgemeinderates  
 durch den Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates (Pflichtbelehrung) 
7. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Verbandsgemeinderat
8. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Verbandsgemeinde-
 bürgermeisters
9. Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Verbandsgemeindebür-
 germeisters
10. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Verbandsge-
 meinderat 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Verbandsgemeinde 
 Elbe-Havel-Land
12. Bestimmung des/der stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates 
13. Wahl der/des stellvertretenden Verbandsgemeindebürgermeister/s für den Verhin-
 derungsfall
14. Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
15. Anfragen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates über einzelne Angelegen-
 heiten der Verbandsgemeinde
16. Einwohnerfragestunde

Die Sitzung ist öffentlich. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Günter Bähne
An Jahren ältestes Mitglied des Verbandsgemeinderates 

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Gemeinde Kamern 

Einladung 
zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Kamern

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie recht herzlich zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Kamern
 am Dienstag, den 12.01.2010
 um 19.30 Uhr
 im Gemeindebüro Wulkau, Dorfstr. 14, Wulkau  
einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amts-
 pflichten durch das älteste dazu bereite Mitglied des Gemeinderates (Pflicht-
 belehrung) 
4. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat
5. Verpflichtung der an Jahren ältesten Mitglied des Gemeinderates durch den 
 Bürgermeister (Pflichtbelehrung)  
6. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde Kamern
8. Wahl der/des stellvertretenden Bürgermeister/s für den Verhinderungsfall und 
 zugleich stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates
9. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung über die Entschädigung für den  
 ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und ehrenamtlich tätigen Bürger der Gemein-
 de Kamern 
10. Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
11. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates über einzelne Angelegenheiten der  
 Gemeinde
12. Einwohnerfragestunde 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Beck 
Bürgermeister 

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Gemeinde Klietz        

Einladung 
zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Klietz  

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie recht herzlich zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klietz 
 am Donnerstag, den 14.01.2010
 um 19.00 Uhr
 im Sitzungssaal, Rathenower Str. 2 a, 39524 Klietz   
einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflich-
 ten durch das älteste dazu bereite Mitglied des Gemeinderates (Pflichtbelehrung) 
4. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat
5. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitglieds des Gemeinderates durch den 
 Bürgermeister (Pflichtbelehrung) 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde Klietz 
8. Wahl der/des stellvertretenden Bürgermeister/s für den Verhinderungsfall und 
 zugleich stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates
9. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung über die Entschädigung für den
 ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und ehrenamtlich tätigen Bürger der Gemein-
 de Klietz  
10. Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
11. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates über einzelne Angelegenheiten der
 Gemeinde
12. Einwohnerfragestunde 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Masch 
Bürgermeister 
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Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Gemeinde Schönhausen (Elbe) 

Einladung 
zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Schönhausen (Elbe) 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie recht herzlich zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Schönhausen  
 am Dienstag, den 19.01.2010
 um 19.30 Uhr
 im Rathaus, Fontanestr. 7 b, Schönhausen 
einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Feststellung von Hinderungsgründen
4. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflich-
 ten durch das älteste dazu bereite Mitglied des Gemeinderates (Pflichtbelehrung) 
5. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat
6. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitglieds des Gemeinderates durch den 
 Bürgermeister (Pflichtbelehrung) 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde Schönhau-
 sen (Elbe)
9. Wahl der/des stellvertretenden Bürgermeister/s für den Verhinderungsfall und 
 zugleich stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates
10. Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
11. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates über einzelne Angelegenheiten der
 Gemeinde
12. Einwohnerfragestunde 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Mit freundlichen Grüßen

Alfons Dobkowicz
Bürgermeister 

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Gemeinde Wust-Fischbeck     

Einladung 
zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Wust-Fischbeck

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie recht herzlich zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Wust-Fisch-
beck 
 am Donnerstag, den 14.01.2010
 um 19.30 Uhr
 im Gemeindebüro Wust, Alte Str. 11 a, 39524 Wust  
einladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des
 Gemeinderates
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflich-
 ten durch das an Jahren älteste dazu bereite Mitglied des Gemeinderates (Pflicht-
 belehrung) 
4. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat
5. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Bürgermeisters
6. Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters
7. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitglieds des Gemeinderates durch den 
 Bürgermeister (Pflichtbelehrung) 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde Wust-Fisch-
 beck 
10. Wahl der/des stellvertretenden Bürgermeister/s für den Verhinderungsfall und 
 zugleich stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates
11. Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
12. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates über einzelne Angelegenheiten der
 Gemeinde
13. Einwohnerfragestunde

Die Sitzung ist öffentlich. 

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wittmüß
An Jahren ältestes Mitglied des Gemeinderates 

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

Öffentliche Bekanntmachung der Einladung 

zur 1. Sitzung (konstituierenden Sitzung) des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde 
Seehausen (Altmark) am Donnerstag, dem 14.01.2010, um 19.00 Uhr im Ratssaal der Han-
sestadt Seehausen (Altmark)

Tagesordnung: 

öffentlicher Teil: 
1.   Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste Verbandsgemeinderatsmitglied   
2.   Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Be-
 schlussfähigkeit
3.   Feststellen der Tagesordnung 
4.   Verpflichtung der Verbandsgemeinderäte durch das an Jahren älteste Mitglied des 
 Verbandsgemeinderates 
5.   Wahl des Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates          
6.    Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Verbandsgemeinderates durch
  den Vorsitzenden        
7.    Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Verbandsgemeinderat 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/01    
8.    Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Verbandsgemeindebürger-
 meisters
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/02
9.   Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Verbandsgemeindebür-
 germeisters durch den Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates  
10.   Wahl des Stellvertreters des Verbandsgemeindebürgermeisters für den Verhinde-
 rungsfall  
             Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/03
11.   Bestimmung des stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandsgemeinderates
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/04   
12.   Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Verbandsge-
 meinderat und seine Ausschüsse 
  Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/05
13.   Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Verbandsgemeinde   
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/06 
14.   Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich
 Tätiger und die Dienstaufwandsentschädigung des Verbandsgemeindebürger-
 meisters 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/07      
15.   Bericht des Verbandsgemeindebürgermeisters 
16.   Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates 
17.   Einwohnerfragestunde
18.  Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 
Hansestadt Seehausen (Altmark)        
 

Öffentliche Bekanntmachung der Einladung 

zur 1. Sitzung (konstituierenden Sitzung) des Stadtrates der Hansestadt Seehausen (Altmark) 
am Donnerstag, den 21.01.2010 um 19.00 Uhr im  Ratssaal der Hansestadt Seehausen (Alt-
mark)

Tagesordnung: 

öffentlicher Teil: 
1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Stadtratsmit-
 glied
2. Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Be-
 schlussfähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Verpflichtung der Stadträte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten
 durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des Stadtrates 
5. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Stadtrat 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/01
6. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Bürgermeisters
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/02
7. Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters durch das
 an Jahren älteste Mitglied des Stadtrates 
8. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Stadtrates durch den Bürger-
 meister  
9. Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters für den Verhinderungsfall und zugleich 
 stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtrates 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/03 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Stadtrat und sei-
 ne Ausschüsse 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/04
11. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Stadt 
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 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/05
12. Beratung und Beschlussfassung der Entschädigungssatzung 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr. 10/01/06
13. Bericht des Bürgermeisters 
14. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 
15. Einwohnerfragestunde
16. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 
Gemeinde Aland         

Öffentliche Bekanntmachung der Einladung 

zur 1. Sitzung (konstituierenden Sitzung) des Gemeinderates der Gemeinde Aland am Mitt-
woch, den 20.01.2010 um 19.00 Uhr im  Gemeindehaus im Ortsteil Krüden

Tagesordnung: 

öffentlicher Teil: 
1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Gemeinderats-
 mitglied
2. Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Be-
 schlussfähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflich-
 ten durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des Gemeinderates 
5. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/01
6. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Bürgermeisters
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/02
7. Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters durch das
  an Jahren älteste Mitglied des Gemeinderats 
8. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Gemeinderates durch den Bür-
 germeister  
9. Wahl des stellvertetenden Bürgermeisters für den Verhinderungsfall und zugleich
 stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/03 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
 und seine Ausschüsse 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/04
11. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/05
12. Beratung und Beschlussfassung der Entschädigungssatzung 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr. 10/01/06
13. Bericht des Bürgermeisters 
14. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates 
15. Einwohnerfragestunde
16. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

Jonny Buck
ältestes Mitglied des Gemeinderates  

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
Gemeinde Altmärkische Höhe        
 

Öffentliche Bekanntmachung der Einladung

zur 1. Sitzung (konstituierenden Sitzung) des Gemeinderates der Gemeinde Altmärkische 
Höhe am Montag, den 18.01.2010 um 19.00 Uhr in der Gaststätte  „Tannenkrug“, Ortsteil 
Losse

Tagesordnung: 

öffentlicher Teil: 
1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Gemeinderats-
 mitglied
2. Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Be-
 schlussfähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflich-
 ten durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des Gemeinderates 
5. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/01
6. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Bürgermeisters
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/02

7. Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters durch das 
 an Jahren älteste Mitglied des Gemeinderats 
8. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Gemeinderates durch den Bür-
 germeister  
9. Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters für den Verhinderungsfall und zugleich
 stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/03 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat
 und seine Ausschüsse 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/04
11. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/05
12. Beratung und Beschlussfassung der Entschädigungssatzung 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr. 10/01/06
13. Bericht des Bürgermeisters 
14. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates 
15. Einwohnerfragestunde
16. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

 

Otto Schulze
ältestes Mitglied des Gemeinderates  

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
Gemeinde Altmärkische Wische     

Öffentliche Bekanntmachung der Einladung 

zur 1. Sitzung (konstituierenden Sitzung) des Gemeinderates der Gemeinde Altmärkische 
Wische am Freitag, den 15.01.2010 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil 
Falkenberg

Tagesordnung: 

öffentlicher Teil: 
1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Gemeinderats-
 mitglied
2. Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Be-
 schlussfähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflich-
 ten durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des Gemeinderates 
5. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/01
6. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Bürgermeisters
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/02
7. Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters durch das
 an Jahren älteste Mitglied des Gemeinderats 
8. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Gemeinderates durch den Bür-
 germeister  
9. Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters für den Verhinderungsfall und zugleich
 stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/03 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat
 und seine Ausschüsse 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/04
11. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/05
12. Beratung und Beschlussfassung der Entschädigungssatzung 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr. 10/01/06
13. Bericht des Bürgermeisters 
14. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates 
15. Einwohnerfragestunde
16. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

 

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
Gemeinde Zehrental       

Öffentliche Bekanntmachung der Einladung 

zur 1. Sitzung (konstituierenden Sitzung) des Gemeinderates der Gemeinde Zehrental am 
Freitag, den 22.01.2010 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus im Ortsteil Groß Garz
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Tagesordnung: 
öffentlicher Teil: 
1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste und dazu bereite Gemeinderats-
 mitglied
2. Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Be-
 schlussfähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Verpflichtung der Gemeinderäte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflich-
 ten durch das an Jahren älteste und dazu bereite Mitglied des Gemeinderates 
5. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Gemeinderat 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/01
6. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amt des Bürgermeisters
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/02
7. Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters durch das
 an Jahren älteste Mitglied des Gemeinderats 
8. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Gemeinderates durch den Bür-
 germeister  
9. Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters für den Verhinderungsfall und zugleich
 stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderates 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/03 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Gemeinderat
 und seine Ausschüsse 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/04
11. Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Gemeinde
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr.: 10/01/05
12. Beratung und Beschlussfassung der Entschädigungssatzung 
 Anlage: Beschlussvorlage-Nr. 10/01/06
13. Bericht des Bürgermeisters 
14. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates 
15. Einwohnerfragestunde
16. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

Arthur Steinke
ältestes Mitglied des Gemeinderates  

Landesamt für Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
Referat Bodenordnung

Öffentliche Bekanntmachung

Anordnungsbeschluss

Das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung (Dienstsitz - 
Neuruppin) ordnet gemäß § 56 LwAnpG  in Verbindung mit § 86 FlurbG  und den Bestim-
mungen des BbgLEG  das

Bodenordnungsverfahren Legde

Verfahrens – Nr. 4008 S

an.

1. Verfahrensgebiet

Das Verfahrensgebiet wird für die nachfolgend aufgeführten Flurstücke festgestellt:

Land Brandenburg 
Landkreis Prignitz
Gemeinde Legde/Quitzöbel
 

Gemarkung Flur Flurstück
Legde  1 50, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
    66, 67, 68, 69/2, 69/3, 70/2, 71/2, 71/3, 71/4, 73, 74, 75, 76, 
    77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
    93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Legde  2 1, 5/2, 7, 8, 9, 10, 11/2, 12, 14, 18/1, 18/2, 19, 20, 23, 24, 25, 
    26, 27/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
    44/1, 44/2, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 
    54, 55, 56, 57, 58, 59, 73/2, 73/3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
    81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100, 107/2, 110, 111, 112, 113, 
    114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
    126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
    138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
    150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
    162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
    174, 175, 176, 177
Legde  3 3, 6, 7, 8, 10, 14, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 
    83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
    102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126, 127, 
    128, 129, 130, 131
Legde  5 1, 2, 5, 6, 8/1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24/1, 24/2, 
    24/3, 25, 26, 27, 28, 29, 148/2, 156/1, 157, 158, 159, 160, 

    162/1, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
    183, 184, 185, 186, 188, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
    202, 203, 204, 216, 217, 218
Legde  6 4, 5, 10, 18/5, 54, 55, 56, 84, 85, 86, 87/1, 96/3, 97/5, 100/3, 
    101, 102, 103, 104/2, 105, 106/3, 122/1, 122/2, 123/2, 129/8, 
    130, 131, 132/2
Legde  7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 22/5, 23, 24, 25, 
    26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 
    40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
    57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 
    74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 
    92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
    106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
    118, 119, 120, 121 
Quitzöbel  1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
    22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 56, 
    57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
    73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
    89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
    104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 
    117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127/1, 
    127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 
    137/1, 137/2, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
    148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
    160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
    172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
    184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
    196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
    208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Quitzöbel  2 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 
    76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 
    90, 91, 92, 93, 94, 95, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Quitzöbel  3 21, 22, 29, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 216, 
    218/4, 272, 274
Quitzöbel  4 1, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15/4, 16, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 
    24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
    44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
    59, 60, 61/1, 61/2, 62/2, 63/4, 64, 65/3, 65/4, 66/3, 66/4, 
    67/3, 67/4, 69/4, 70/4, 70/5, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 
    74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 75/4, 76, 99, 
    180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
    192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201
Quitzöbel  5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
    36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
    52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
    68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
    84, 85, 86, 87, 88
Quitzöbel  6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
    36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
    52, 53, 54, 55/1, 55/3, 55/4, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
    65, 66, 67, 68, 69, 73, 79, 81, 82, 83, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 
    97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 
    115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
    127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
    142, 143, 144, 145, 146, 147/5, 148/2, 149/1, 149/5, 149/6, 
    149/9,  149/11, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
    159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169/2, 169/4, 169/5, 176, 
    177, 180, 186/2, 187/1, 187/2, 187/4, 188, 189, 190, 191, 
    192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
    204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
    216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
    228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
    242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
    254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
    266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
    278, 279, 280
Lennewitz  1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
    37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
    53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66, 
    67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
    83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 84/3, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 
    89, 90, 91
Lennewitz  2 1, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30/1, 31, 32, 
    33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
    49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
    65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84/1, 
    84/2, 85, 86/3, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 
    101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 
    115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
    127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Lennewitz  3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 38, 39, 40, 41, 
    42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 
    61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
    77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
    93, 94, 95
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Roddan  5  23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
    37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 
    54, 55, 56, 61, 65/1, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/3, 84, 
    85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Roddan  6 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
    49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
    65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
    81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92/2, 93
Roddan  8 73

Land Brandenburg 
Landkreis Prignitz
Stadt Bad Wilsnack

Bad Wilsnack 8 17/2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68/1, 72, 
    73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
    91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Bad Wilsnack 13 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
    115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
    127, 128, 129, 130/2, 134, 135, 136, 230

Land Brandenburg Brandenburg
Landkreis Prignitz
Gemeinde Rühstädt

Abbendorf  1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
    36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1
Abbendorf  2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
    36, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 38/3, 39/1, 39/4, 
    39/5, 39/7, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
    53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/3, 62, 67/3, 67/4, 68, 69, 70, 
    71, 72, 73/1
Abbendorf  3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 24/5, 24/14, 45, 46, 47/1, 
    47/2, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 55/1, 55/2, 56/1, 56/3, 
    56/4, 57, 58, 59/1, 60/1, 60/2, 60/4, 60/5, 60/6, 61, 62, 63, 
    64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 
    72/7, 72/8, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 73, 74, 75, 76, 
    77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
    94, 95, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 99, 100, 
    101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
    121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
    133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
    145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 
    159
Abbendorf  4 3/1, 4, 5, 6, 7, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
    17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 25/1, 26, 27, 28, 29, 
    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
    46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 
    61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss beigefügten Gebietskarte im 
Maßstab 1: 50.000 dargestellt. Es hat eine Größe von ca. 2.774 ha.

2. Bekanntmachung und Auslage

Der entscheidende Teil des Anordnungsbeschlusses wird in den Flurbereinigungsgemeinden 
und den daran angrenzenden Gemeinden öffentlich bekannt gemacht.

Der Anordnungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten zwei Wochen lang nach der Bekanntmachung
   
im         
              Amt Bad Wilsnack/Weisen 
 Am Markt 1
 19336 Bad Wilsnack,

in der   
              Gemeinde Plattenburg
              OT Kletzke
              Dorfstraße 52 a
              19339 Plattenburg,

in der    
              Stadtverwaltung der Stadt Perleberg
              Großer Markt (Rathaus)
              19348 Perleberg,

in der    
              Stadtverwaltung der Stadt Wittenberge
              August-Bebel-Straße 10
              19322 Wittenberge,

in der    
              Verwaltungsgemeinschaft Seehausen
              Große Brüderstraße 1
              39615 Seehausen (Altmark)

und

in der    
              Verwaltungsgemeinschaft Arneburg-Goldbeck
              An der Zuckerfabrik 1
              39596 Goldbeck 

jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Gleichzeitig liegt der Beschluss mit Gründen und Gebietskarte im 
 
 Landesamt für Verbraucherschutz,  
 Landwirtschaft und Flurneuordnung
 Dienstsitz Neuruppin
 Fehrbelliner Straße 4 e
 16816 Neuruppin
aus.

3. Beteiligte

An dem Bodenordnungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt:

- als Teilnehmer
 
die Eigentümer der zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücke, die den Eigentü-
mern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem Gebäude-
eigentum.

- als Nebenbeteiligte

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Bodenordnungs-
verfahren betroffen werden,

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öf-
fentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 
58 Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Bodenordnungsgebiet räumlich zu-
sammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 
von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke be-
schränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG),

f) Eigentümer von nicht zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und  106 
FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Bodenordnungsge-
bietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

4. Teilnehmergemeinschaft

Mit diesem Anordnungsbeschluss entsteht gemäß § 16 FlurbG die Teilnehmergemeinschaft 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die aus den Eigentümern der Grundstücke, den 
diesen  gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie den Inhabern von selbständigem Ge-
bäudeeigentum gebildet wird.
 
Sie führt den Namen 

Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Legde 
 
und hat ihren Sitz in Legde. Die Teilnehmergemeinschaft steht nach § 17 FlurbG unter der 
Aufsicht der oberen Flurbereinigungsbehörde.

5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Bodenord-
nungsverfahren berechtigen, sind gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach erfolgter Bekanntmachung dieses Beschlusses beim

 Landesamt für Verbraucherschutz,  
 Landwirtschaft und Flurneuordnung
 Dienstsitz Neuruppin
 Fehrbelliner Straße 4 e
 16816 Neuruppin

anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken.
 
Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht inner-
halb einer von der Behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
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kann die obere  Flurbereinigungsbehörde die  bisherigen  Verhandlungen und Festsetzungen 
gemäß  §  14  Abs. 2   FlurbG  gelten lassen.

Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteilig-
te, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt 
worden ist.

6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums

In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und  85 Ziff. 5 FlurbG ist von der Bekanntgabe des  
Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes in folgenden Fällen die 
Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Bodenordnungsgebiet geändert werden soll; 
dies gilt nicht für die Änderungen, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 
errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden sollen.

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen 
möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nicht beeinträchtigt werden.

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen einer ordnungsgemä-
ßen Bewirtschaftung übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen oder Anlagen her-
gestellt oder beseitigt worden, so können sie im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Die obere Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß  § 137 FlurbG 
wieder herstellen lassen, wenn dieses der Bodenordnung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, so muss die obere Flur-
bereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.

Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die obe-
re Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte 
oder verlichtete Fläche nach Anweisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß 
in Bestand zu bringen hat.

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b), c) und d) dieses Beschlusses 
sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro für den 
einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des OWiG). Unter Umständen 
kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können 
Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 
3 FlurbG).

7. Finanzierung des Verfahrens

Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land Brandenburg.

Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die Teilnehmergemeinschaft.

8. Sofortige Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO  ange-
ordnet.
 
9. Gründe 

Ausgelegt gemäß Ziffer 2 dieses Anordnungsbeschlusses. 

10. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben wer-
den. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Der Wider-
spruch ist beim 

 Landesamt für Verbraucherschutz,  
 Landwirtschaft und Flurneuordnung
 Dienstsitz Neuruppin
 Fehrbelliner Straße 4 e
 16816 Neuruppin

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 der VwGO keine aufschiebende Wirkung.
  
Brieselang, den 15.10.2009

Im Auftrag

 
      

Anlage
 Gebietskarte – ausgelegt gem. Punkt 2 dieses Beschlusses

Landesamt für Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg

Öffentliche Bekanntmachung

Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft im 

Bodenordnungsverfahren Legde

Auf Grund des Anordnungsbeschlusses des Bodenordnungsverfahrens Legde vom  
15.10.2009 ist die Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Legde mit Sitz in  
Legde als Körperschaft des öffentlichen Rechts entstanden.

Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Bodenordnungsverfahren gehörenden 
Grundstücke der Gemarkungen

    Gemarkung Flur
Land Brandenburg   Legde  1, 2, 3, 5, 6, 7
Landkreis Prignitz   Quitzöbel  1, 2, 3, 4, 5, 6
Gemeinde Legde/Quitzöbel  Lennewitz 1, 2, 3 
    Roddan  8
 
    Gemarkung Flur
Land Brandenburg   Bad Wilsnack 8, 13
Landkreis Prignitz
Stadt Bad Wilsnack

    Gemarkung Flur
Land Brandenburg   Abbendorf 1, 2, 3, 4
Landkreis Prignitz
Gemeinde Rühstädt

(die genaue Betroffenheit ergibt sich aus dem Anordnungsbeschluss für das Bodenordnungs-
verfahren)

haben gemäß § 21 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. S. 546, 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. 2794) den 
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu wählen.

Der Wahltermin wird für  

 Mittwoch, den 20.01.2010, 19.00 Uhr
 in das Dorfgemeinschaftshaus 
 in 19336 Quitzöbel 

anberaumt.

Hiermit werden die Vorgenannten zu diesem Termin eingeladen. 

Neuruppin, den 12.11.2009
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